
Was Sie über Kurzarbeit

wissen sollten
BegründungfürdieGewährung
einer Kurzarbeitsbeihilfe he-
rangezogenwerden.Kurzarbeit
aufgrund von Naturkatastro-
phen oder vergleichbaren Er-
eignissen wie Feuerschäden ist
möglich. Die wirtschaftlichen
Gründe sind auch zahlenmäßig
zu belegen: etwadurchUmsatz-

einflussbar sind. Saisonbeding-
te wirtschaftliche Probleme
zählen nicht dazu. Auch be-
triebswirtschaftliche Schwie-
rigkeiten,dieaufeineErhöhung
der Energiekosten, einen Ar-
beits- bzw. Fachkräftemangel
oder versäumte betriebliche
Strukturanpassungen zurück-
zuführen sind, können nicht als

Partner formuliert, die strenge
Arbeitsmarktprüfung, die
schon im Rahmen des bis 30.
September 2023 geltenden
Kurzarbeitsmodells vorzuneh-
menwar. „Diesbezüglich gibt es
jetzt Änderungen“, sagt Irina
Prinz, Expertin für Fragen des
Lohnsteuer-, Arbeits- und Sozi-
alversicherungsrechtes bei Ra-
bel & Partner und klärt über die
Details auf.

1
WerhatAnspruch

darauf?

ANTWORT:Unternehmen kön-
nen unabhängig von der Be-
triebsgröße Kurzarbeit bean-
tragen. Voraussetzung sind
wirtschaftliche
Schwierigkei-
ten, die auf ex-
terne Umstände
– etwa auf einen
Auftragsausfall
– zurückzu-
führen sind
und vom
Unter-
nehmen
nicht be-

I
m September wurde die Co-
rona-Kurzarbeit beendet.
Das neue Dauermodell wur-

de, um Arbeitsminister Martin
Kocher zu zitieren, „zu über-
wiegenden Teilen an das Vor-
Pandemie-Modell angepasst“
und hat wieder den ursprüngli-
chen Zweck, „ein Unterstüt-
zungsinstrument für besondere
einzelne Krisenfälle zu sein“.
Unternehmen können seit 1.
Oktober Anträge zur neuen
Kurzarbeit einbringen, die Ab-
arbeitung findet laut AMS nach
dem Zeitpunkt des Einlangens
statt. Laut Arbeitsministerium
ist derzeit eine niedrige drei-
stellige Zahl an Arbeitnehmern
österreichweit zur Kurzarbeit
vorangemeldet. Bis Ende Au-
gust liefen nach Angaben des
AMS noch 13 Kurzarbeitspro-
jekte von bundesweit elf Betrie-
ben. ZumHöhepunkt der Coro-
nakrisewaren über eineMillion
Beschäftigte in Kurzarbeit.
Mit einGrund für den starken

Rückgang ist, wie es die Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaft Rabel &
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Die Dauer der Kurzarbeitsbeihilfe ist zunächst

mit höchstens sechsMonaten beschränkt

(Erstgewährung). Liegen die Voraussetzungen

der vorübergehendenwirtschaftlichen

Schwierigkeitenweiterhin vor, könnenVerlän-

gerungenumjeweilsmaximalsechsMonate

bis zu einer Gesamtdauer von 24Monaten

erfolgen.

Anträge auf Kurzarbeit können erst einge-

bracht werden, wenn die verpflichtende

BeratungdurchdasAMSabgeschlossen ist

und das Beratungsprotokoll vorliegt.

Wissenswert
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Seit 1. Oktober gilt das neue
Kurzarbeit-Dauermodell,

das überwiegend der Regelung
vor Corona folgt. Wo im Detail
die Unterschiede liegen.

4
Wiesteigen

dieArbeitneh-

merdabei finan-

ziell aus?

ANTWORT:Beschäftigte
in Kurzarbeit erhalten
88 Prozent ihres Brut-
toentgelts. Die bisheri-
geVorgehensweisemit
Nettoersatzraten ent-
fällt. Das führt in der

Regel zu rund 90 Prozent des
letzten Nettoeinkommens. Als
Berechnungsgrundlage dienen
die letzten drei voll entlohnten
Kalendermonate vor der Kurz-
arbeit.

5
WiewerdenArbeitge-

bergefördert?

ANTWORT:Sie erhaltenwährend
der Kurzarbeit vomAMS einen
Teil der Kosten für die Ausfall-
stunden als Kurzarbeitsbeihilfe
– beziehungsweise unter be-
stimmten Voraussetzungen
verbundenmitQualifizierungs-
maßnahmen als Qualifizie-
rungsbeihilfe. Neu ist, dass sich
diese Beihilfe, wie bereits im
Kurzarbeitsmodell vor Covid,
an den anteiligen Aufwendun-
gen orientiert, die der Arbeits-
losenversicherung erwachsen
würden, wenn die betroffenen
Beschäftigten arbeitsloswären,
zuzüglich der Beiträge zur
Kranken- und Pensionsversi-
cherung, die im Fall der Ar-
beitslosigkeit angefallenwären.
Ab dem vierten Monat erhöht
sich die Beihilfe um die erhöh-
ten Aufwendungen der Arbeit-
geber für die Beiträge zur Sozi-
alversicherung.

zahlen aus der Vergan-
genheit und im Rah-
men einer Prognose.

2
Wiewird

geprüft?

ANTWORT:Wie im bis-
herigen Modell wird
anhand der regionalen
Arbeitsmarktlage ge-
prüft, ob für die betrof-
fenen Arbeitnehmer gleichwer-
tige Stellenangebote in der Re-
gion und Branche bestehen.
Neu ist, dass vondieserArbeits-
marktprüfung abgesehen wird,
wenn die Kurzarbeit für maxi-
mal drei Monate beantragt

wird. Unabhängig von
der Dauer wird die
Prüfung stets

durchgeführt,wenn
die Kurzarbeit nur bis
zuzehnBeschäftigte

betrifft. Für Kurz-
arbeit gilt auch
künftig eine
verpflichten-
de Beratung
durch das
AMS und

Kurzarbeit ist
im Vorhinein zu

beantragen.

3
Wie istdie

Reduktion

derArbeitszeit

geregelt?

ANTWORT:Die Ar-
beitszeit kann wäh-
rend der Kurzar-
beit zwischenzehn
und maximal 90
Prozent reduziert
werden.

§ Alles,
was

RECHT
ist

Juristen der Universität Graz geben
Antwort auf strittige Rechtsfragen.

Von BerndWieser

Dassogenannte

Amtsgeheimnis ist in

Verrufgekommen

undsoll abgeschafft

werden. Istdassinn-

voll?

ANTWORT:Nein. Es ist ein
Kennzeichen einer demo-
kratisch und rechtsstaat-
lich verfassten Staatsord-
nung, die staatliche (und
mit öffentlichenMitteln fi-
nanzierte) Verwaltung
möglichst weitgehend mit
der Öffentlichkeit zu kon-
frontieren und dadurch
von der Allgemeinheit
kontrollieren zu lassen.
DasallgemeinePrinzipder
Transparenz der Verwal-
tung sowie berechtigte
konkrete Informationsin-
teressen des Einzelnen ge-
genüber der Verwaltung
treffen allerdings auf ge-
genläufige Interessen. Ziel
und Inhalt mancher Ver-
waltungsaufgaben sowie
die Eigenart bestimmter
Informationen erfordern
Geheimhaltung im öffent-
lichen Interesse und erlau-

ben daher keine uneinge-
schränkte Offenlegung:
Der Staat kann doch wohl
zum Beispiel nicht ver-
pflichtet sein, die Auf-
marschpläne der Polizei
bei einem sensiblen Staats-
besuch oder bei brisanten
öffentlichen Demonstra-
tionen bekannt zu geben.
Ebenso istdiePrivatsphäre
desEinzelnenzu schützen:
Soll der Staat wirklich ver-
pflichtet werden, etwa Ge-
sundheitsdaten einer Per-
son jedem beliebigen Inte-
ressenten bekannt zu ge-
ben? Ichwürdemir das für
meine Person nicht wün-
schen wollen. Daraus er-
gibt sich: Amtsgeheimnis
bitte der Sache nach ja,
aber nicht plakativ unter
diesem Namen in der Bun-
desverfassung wie derzeit,
und inhaltlich nur soweit
wie unbedingt erforder-
lich!

BerndWieser, Professor

für Verfassungs- und Verwal-

tungsrecht an der Uni Graz

Wie geheim darf
die Verwaltung sein?

Über das Amtsgeheimnis wird viel diskutiert
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Irina Prinz von
der Rabel &
Partner GmbH
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